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 Veröffentlicht am 26.04.2011

Norm

BPGG §11

Rechtssatz

Aus dem Gesetz selbst lässt sich nicht nachvollziehen, wie die nach §§ 9 und 11 BPG besonders geschützte

Wertpapierdeckung vom übrigen Betriebsvermögen abzugrenzen und zu individualisieren ist. Wegen des

Spezialitätsprinzips ist jedenfalls notwendig, dass die Zuordnung der vorhandenen Wertpapiere als Deckung der

Pensionsrückstellung eindeutig und in Willkür ausschließender Weise nachvollziehbar ist.
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